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Fortbildungsrichtlinien
für Logopädinnen und Logopäden
Zusatzvereinbarung betreffend Fortbildungskontrollen gemäss Rahmenvertrag Qualitätssicherung
1.
Grundlagen

Bestimmungen über die Fort- und Weiterbildung

Der Nachweis betreffend Umfang seiner Fort- und Weiterbildung obliegt dem Logopäden/der Logopädin. Kann dieser/e den Nachweis auf Anfrage hin nicht erbringen, so wird die K/SBL bzw. die Durchführungsstelle den Logopäden/die Logopädin ermahnen. Kann der Nachweis für genügende Fort- und Weiterbildung nicht erbracht werden, so kann im Wiederholungsfalle zu Sanktionen gegriffen werden.

2.
Ziel / Zweck
2.1.
Ziel der Fortbildung ist:

· die in Aus- und Weiterbildung erworbenen fachlichen Kompetenzen zu erhalten;

· diese Kompetenzen nach Massgabe der Entwicklung in der Logopädie zu aktualisieren

3.
Geltungsbereich
3.1. Die vorliegenden Richtlinien gelten für alle Logopäden und Logopädinnen, solange sie zulasten der Krankenversicherung tätig sind, unabhängig vom Beschäftigungsgrad.

4. 
Umfang der Fortbildung
4.1. Grundsätzlich sollen gemäss „Massnahmen zur Qualitätssicherung für logopädische Leistungen gemäss KLV“ 36 Stunden innert maximal 2 Jahren Fortbildung geleistet werden.


4.2. Der Nachweis der Fortbildung ist grundsätzlich alle zwei Jahre zu erbringen.

5. Art der Fortbildung und Anrechnung

5.1.

Als Fortbildung gelten gemäss Fortbildungsprotokoll 

- Teilnahme an der von der paritätischen Kommission Qualität akzeptierten Projekte
- wissenschaftliche und/oder praxisrelevante Programmteile von Veranstaltungen (Kongressen, Kursen, Vorlesungen, Seminarien, Workshops). Die vermittelte Fortbildung muss in einem Zusammenhang mit der Berufsausübung stehen.

· Selbststudium (Lesen von Fachzeitschriften, 

· Intervision und Supervision

6.     Nachweis der Fortbildung
6.1. Der Nachweis der absolvierten Fortbildungsstunden erfolgt nach dem Prinzip der Selbstdeklaration.

Logopäden und Logopädinnen müssen jederzeit in der Lage sein, die geleistete Fortbildung nachzuweisen und schriftlich mit Zeitangaben zu belegen.

Als Nachweise gelten Teilnahmebestätigungen und ähnliche Beweismittel
7. Überprüfung

7.1.
Es werden jährlich mind. 10 % der Logopäden und Logopädinnen, die zulasten der Krankenversicherung tätig sind, überprüft. 


Diese Aufgabe kann den Verbänden übertragen werden.
8.
Verfahren bei Nichterfüllung dieser Richlinien

8.1. Kann der Nachweis für einen genügenden Fortbildungsumfang nicht erbracht werden, wird der Verpflichtete ermahnt und aufgefordert, den fehlenden Teil innerhalb des folgenden Jahres zu erbringen.
8.2. Wird der Nachweis innert der Nachfrist nicht erbracht, so gelten die Regelungen gemäss Art. 8 des Rahmenvertrages für Qualitätssicherung.

Diese Fortbildungsrichtlinien wurden genehmigt durch die Kommission Qualität K/SBL / santésuisse am 5. Februar 2004.
Fortbildungsprotokoll
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